
Aufbewahrung von Thermopapier

Wichtiger Hinweis zu den Aufbewahrungspflichten / Lesbarkeit von Thermopapier

Die  Unterlagen  müssen  aufbewahrt  werden  und  über  den  gesamten 
Aufbewahrungszeitraum lesbar sein.

Unter anderem in den Umsatzsteuerrichtlinien wird dieses Thema aufgegriffen. Es ist Fakt,  
dass früher oder später die Schrift auf Thermopapier nicht mehr lesbar ist.

Es gibt Rechnungen, die auf Thermopapier gedruckt werden (z.B. Post, Tankstelle, Aldi). 
Es ist wichtig, diese Rechnungen zu kopieren und an die Originalrechnung zu heften. 

Bei einer Prüfung kann es ansonsten dazu führen, dass der Betriebsausgabenabzug und 
die Vorsteuerabzugsberechtigung versagt werden.

Es gibt auch andere wichtige Geschäftspapiere, die auf Thermopapier gedruckt sind (z.B. 
Verträge,  Faxe).  Diese  Unterlagen  sind  durchzusehen  und  zu  kopieren.  Auch 
Kontoauszüge sind zum Teil aus Thermopapier. Auf der Rückseite sind jeweils Hinweise 
zum Kontoauszugspapier abgedruckt.
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